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Marcus J. Naumer, 32, (Zweiter von links) studierte Philosophie und
Psychologie an den Universitäten Freiburg im Breisgau und Koblenz-
Landau. In seiner Doktorarbeit am Max-Planck-Institut für Hirnfor-
schung in Frankfurt untersuchte er audio-visuelle Objekterkennungs-
prozesse mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomografie
(fMRT). Seit Mai 2005 lehrt er als wissenschaftlicher Assistent am In-
stitut für Medizinische Psychologie der Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität und erforscht vor allem crossmodale (audio-visuo-taktile) Wahr-
nehmungsprozesse.

Christoph Bledowski, 33, (Dritter von links) studierte von 1995 bis
2001 Psychologie an den Universitäten Freiburg im Breisgau und
Bonn. Seine Doktorarbeit zur Kombination der Methoden fMRT und
EEG fertigte er im Rahmen eines Tandemprojekts der Klinik für Psy-
chiatrie der Johann Wolfgang Goethe-Universität und des Max-Planck-
Instituts für Hirnforschung in Frankfurt an. Seit Ende 2004 ist er als
wissenschaftlicher Assistent am Institut für Medizinische Psychologie
der Johann Wolfgang Goethe-Universität tätig und erforscht vor allem
Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsprozesse.

Dr. Christian Altmann, 30, (Erster von links) studierte Psychologie an
der Universität Konstanz und untersuchte in seiner Doktorarbeit am
Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen visuelle
Formerkennung mit Hilfe der fMRT. Seit April 2005 ist er als wissen-

schaftlicher Assistent am
Institut für Medizinische
Psychologie der Johann
Wolfgang Goethe-Universi-
tät tätig und widmet sich
dort unter anderem den
neuronalen Korrelaten audi-
torischer Wahrnehmung.

Prof. Dr. Jochen Kaiser, 37, (rechts) studierte Psychologie an den Uni-
versitäten Mainz und Glasgow und promovierte 1998 am Imperial Col-
lege London. Während seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Assistent
an der Universität Tübingen war er Teilprojektleiter im Sonder-
forschungsbereich »Erkennen, Lokalisieren, Handeln: Neurokognitive
Mechanismen und ihre Flexibilität« und vollendete 2003 seine Habili-
tation zum Thema »Oscillatory activity in human magnetoencepha- lo-
gram during auditory spatial and auditory pattern processing«. Für sei-
ne Arbeiten wurde er mit dem Young Scientist Award der European
Federation of Psychophysiology Societies (FEPS) und dem Walter-Kalk-
hof-Rose-Gedächtnispreis der Akademie der Wissenschaften und der
Literatur Mainz ausgezeichnet. Seit 2004 ist Kaiser Leiter des Instituts
für Medizinische Psychologie der Johann Wolfgang Goethe-Universität.
Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich auditorischer und
crossmodaler Wahrnehmungs- und Gedächtnisprozesse.
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■6  Die Abbildung
zeigt eine virtuell
aufgeblasene 3D-
Rekonstruktion
der linken Groß-
hirnhälfte eines
gesunden erwach-
senen Probanden,
wobei Hirnwin-
dungen und -fur-
chen in hell- be-
ziehungsweise
dunkelgrau er-
scheinen. Die ver-
wendete Falsch-
farbenskala gibt
den relativen An-
teil auditorischer
(Geräusche; in
rot) und visueller (Bilder; in grün) Aktivierungen an der Gesamtaktivierung der je-
weiligen Region an. Zusätzlich zu diesen Regionen, die den visuellen beziehungs-
weise auditorischen »Was-« und »Wo-Pfaden« angehören, fanden wir weitere Regio-
nen (in gelb). Diese zeigten entweder eine stärkere Aktivierung während bimodaler
audio-visueller Stimulation als während unimodaler auditorischer oder visueller
Reizpräsentation, oder sie waren sensitiv dafür, ob die jeweiligen Bilder und Geräu-
sche zueinander passten.

für die Verarbeitung eher sprachlichen Materials die
verlässlichere Information bereit. Vor diesem Hinter-
grund halten wir die Annahme für plausibel, dass die
»Bild-Ton-Schere« in Regionen des jeweils dominieren-
den Sinnessystems geschlossen wird.

Gleichzeitig wird auch unser gesamtes Objektwissen
räumlich verteilt repräsentiert, und zwar in Netzwerken
von Hirnrindenregionen, die über reziproke Verbindun-
gen miteinander interagieren. Dabei dienen dieselben
Hirnregionen, die eine spezifische Art eingehender Sin-
nesinformation verarbeiten, auch als Wissensspeicher
für die jeweilige Objekteigenschaft/7/. Die lokalen uni-
modalen Repräsentationen sind nun so miteinander
verknüpft, dass bereits das einfache Betrachten eines
Hundefotos die entsprechenden auditorischen, taktilen
und auch Bewegungsrepräsentationen aktivieren kann.
Erst diese unmittelbare Verfügbarkeit von umfassendem
Erfahrungswissen über Grenzen zwischen einzelnen
Sinnesmodalitäten hinweg ermöglicht uns schnelle und
dennoch hinreichend flexibel an die jeweilige Situation
angepasste Verhaltensweisen: In der menschlichen
Großhirnrinde wird auf diese Weise ein »Einzelfahr-
schein« quasi automatisch zur »Netzkarte«. ◆

Audio-visuelle Objekterkennung II – fMRT-Befunde

Geräusche > = < Bilder
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Muss  das  St ra f recht ,  vo r  a l lem der  Schuldbegr i f f ,  wegen
aktue l len  Erkenntn isse  der  Hi rn fo rschung in  e inem neuen
Licht  gesehen werden?  Wenn unsere  Entsche idungen und
Handlungen durch neuro log ische  Prozesse  vo l l s tänd ig  kau-
sa l  vo rherbes t immt s ind ,  b le ibe  fü r  d ie  Wi l lens f re ihe i t
ke in  Raum.  Und wenn der  Wi l le  n icht  f re i  i s t ,  dann könne
e in  Täte r  fü r  e ine  St ra f ta t  auch n icht  ve rantwor t l i ch  se in ;
denn e r  hä t te  in  der  g le ichen S i tua t ion  n icht  anders  han-
de ln ,  a l so  d ie  St ra f ta t  auch n icht  unte r lassen können.
Wi rd  d ie  F re ihe i t  de r  Person so  fundamenta l  in  F rage  ge -
s te l l t ,  s teht  f re i l i ch  das  Recht  insgesamt  zur  D ispos i t ion .

Verantwortlich für die eigene Tat? 

F o r s c h u n g  i n t e n s i v
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von Klaus Günther

Das Strafrecht
und der 
Schuldbegriff – 
Eine alte 
Diskussion 
mit neuen 
Impulsen»Strafimplantat«
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Einige prominente Hirnforscher gründen auf ihre
Forschungsergebnisse sogar die Forderung, den
strafrechtlichen Schuldvorwurf abzuschaffen

und die Schuldstrafe durch sichernde Maßnahmen zu
ersetzen oder, soweit dies nach dem medizinischen
Kenntnisstand möglich ist, durch neurologische Ein-
griffe und Therapien. Trotz dieser Herausforderungen
reagiert die Strafrechtswissenschaft uneinheitlich./1/

Denn der strafrechtliche Schuldbegriff ist selbst umstrit-
ten, vor allem die Frage, ob er Willensfreiheit voraus-
setzt oder nicht. [siehe auch Marcus Willaschek »War-
um die Hirnforschung die Willensfreiheit nicht in Frage
stellen kann«, Seite 51]

Strafrechtsordnungen
definieren nicht,
was schuldhaft ist

Ernüchternd ist allerdings die Feststellung, dass sich in
kaum einer Strafrechtsordnung der Welt eine rechtlich
bindende positive Definition des Schuldbegriffs finden
lässt. Nirgendwo steht ein Satz wie »Schuldhaft handelt
ein Täter, wenn…« Vielmehr sind überwiegend nur ne-
gative Definitionen anzutreffen: Ein Täter ist schuldig,
wenn bestimmte Ausnahmen nicht vorliegen. Im deut-
schen Strafrecht sind das vor allem: Die durch fehlende
Reife (Alter unter 14 Jahre) oder Krankheit verursachte
Unfähigkeit, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach
dieser Einsicht zu handeln (§§ 19, 20 Strafgesetzbuch –
StGB), fehlende Unrechtskenntnis bei Unvermeidbar-
keit dieses Irrtums (Verbotsirrtum – § 17 StGB), beson-
dere Umstände der Tatsituation, die eine Befolgung des
Rechts unzumutbar oder eine Rechtsgutsverletzung zu-
mindest verständlich erscheinen lassen (Entschuldigen-
der Notstand – § 35; Notwehrexzess – § 33 StGB), sowie
generell die Unzumutbarkeit normgemäßen Verhaltens
(zum Beispiel bei Pflichtenkollisionen). Diese Normen,
die festlegen, wann Schuld ausgeschlossen wird, variie-
ren historisch und kulturell. So wird der entschuldigen-
de Notstand in einigen Rechtsordnungen (zum Beispiel
im anglo-amerikanischen common law) nur als ein Straf-
milderungsgrund anerkannt, und das Strafmündigkeits-
alter schwankt zwischen den verschiedenen Rechts-
ordnungen teilweise erheblich.

Der Vorzug von solch negativen Definitionen besteht
darin, dass der Gesetzgeber sich nicht auf eine bestimm-
te Bedeutung des Schuldbegriffs mit einer möglicher-
weise problematischen Antwort auf die Frage nach der
Willensfreiheit festlegen muss. Neben diesem pragmati-
schen Grund gibt es vermutlich jedoch noch einen tiefe-
ren. Bei Abwesenheit eines Schuldausschließungs- oder
Entschuldigungsgrunds wird stets ohne weitere Begrün-
dung positiv strafrechtliche Schuld angenommen. So
gilt etwa jeder Delinquent, der nicht unter einem der
genannten internen Defizite leidet, als schuldfähig. Ent-
sprechend wird auch im Strafverfahren der Angeklagte
ohne weitere Beweiserhebung für schuldfähig gehalten,
es sei denn, besondere Umstände lassen diese Annahme
zweifelhaft erscheinen. Praktiziert wird ein Regel-Aus-
nahme-Verfahren: Strafrechtliche Schuld ist das, was
übrig bleibt, wenn keine der zuvor rechtlich bestimmten
Ausnahmen vorliegt. Dann, so lautet die übliche Rede-
weise, ist die Straftat dem Täter auch individuell vor-
werfbar, entsprechend darf ihm ein Schuldvorwurf ge-
macht werden./2/

Was folgt aus diesem einfachen Befund für den straf-
rechtlichen Schuldbegriff? Das Strafrecht und das Kri-
minaljustizsystem operieren mit einer Art Normali-
tätsunterstellung. Die Regel ist das, was regelmäßig
anzutreffen, was insoweit »normal« ist. Entspricht der
Delinquent dem Maßstab, ist er schuldig, entspricht er
ihm nicht, dann liegt keine Schuld vor, und er darf auch
nicht bestraft werden. So verhalten wir uns auch im
Alltag. Tritt uns jemand auf die Füße, reagieren wir zu-
nächst mit Vorwürfen oder fragen, vielleicht nur rheto-
risch, nach den Gründen. Das heißt aber, wir machen
die betreffende Person für ihr Handeln verantwortlich.
Erst wenn diese mit einer Bitte um Entschuldigung rea-
giert oder wenn wir sehen, dass sie nur gestolpert war,
wechseln wir die Einstellung – sie hat es nicht gewollt,
sie konnte nichts dafür. Dann lagen Umstände vor, die
die durchschnittlich erwartete Kompetenz, die eigenen
Köperbewegungen rational beherrschen zu können, für
einen Augenblick massiv beeinträchtigt hatten. Diese
Selbstverständlichkeit der wechselseitigen Zuschreibung
von Verantwortlichkeit, von der wir nur in begründeten
Ausnahmefällen abweichen, regiert auch das Strafrecht.

Wann ist ein Delinquent 
schuldfähig und schuldig?

Dabei bleibt freilich offen, welche weiteren Annahmen
mit dieser generalisierenden Normalitätsunterstellung
verbunden sind, insbesondere, ob sich aus ihnen
Schlussfolgerungen für oder gegen die Willensfreiheit
ziehen lassen. In der strafrechtswissenschaftlichen Dis-
kussion finden sich sowohl deterministische als auch in-
deterministische und agnostische (das Freiheitsproblem
für unlösbar haltende) Positionen. Der bedeutende
Strafrechtler Franz von Liszt (1851 – 1919) charakteri-
sierte die Zurechnungsfähigkeit als »normale Determi-
nierbarkeit« durch Vorstellungen und Motive (zum Bei-
spiel sittliche Werte, aber auch die Strafdrohung):
»Zurechnungsfähig ist mithin jeder geistig reife und
geistig gesunde Mensch bei ungetrübtem Bewusstsein.

R e c h t s p h i l o s o p h i e
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Normaler Inhalt und normalmotivierende Kraft der
Vorstellungen machen mithin das Wesen der Zurech-
nungsfähigkeit aus.«/3/ Der Schuldfähige ist in seinem
Verhalten genauso determiniert wie der Schuldunfähige
– der Unterschied besteht nur darin, dass die Determina-
tion des Schuldfähigen als normal gilt, während die des
Schuldunfähigen von dem weiten Bereich der Normali-
tät abweicht. Wie viele andere Deterministen auch ver-
fügt Liszt über ein wichtiges Argument gegen den Inde-
terminismus, also die Behauptung einer absoluten
Willensfreiheit: Wäre unser Verhalten nicht determi-
niert, dann könnte es nur das Spiel des Zufalls sein. Eine
Person für Zufälle verantwortlich zu machen, würde
unserer Intuition aber noch viel mehr widersprechen
als die Voraussetzung des Determinismus.

Sehr weit in die Richtung des Indeterminismus vor-
gewagt hatte sich dagegen der Bundesgerichtshof mit
einer Entscheidung aus dem Jahre 1952. Danach hätte
sich der schuldige Täter für das Recht entscheiden kön-
nen. Der Grund des Schuldvorwurfs liege nämlich
darin, dass »der Mensch auf freie, verantwortliche, sitt-
liche Selbstbestimmung angelegt und deshalb befähigt
ist, sich für das Recht und gegen das Unrecht zu ent-
scheiden.«/4/ Indes hat dieser höchstrichterliche Ver-
such, den strafrechtlichen Schuldbegriff positiv zu be-
stimmen, keine weitreichenden Folgen gehabt. Die
Strafgerichte sind nach wie vor nicht dazu übergegan-
gen, in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die in der Defini-
tion genannten Merkmale des Schuldbegriffs auch tat-
sächlich beim Angeklagten vorliegen.

Die wissenschaftliche Kontroverse um den Schuldbe-
griff und sein Verhältnis zur Willensfreiheit war damit
auch keineswegs beendet. Viele ziehen sich auf eine
agnostische Position zurück und versuchen, den straf-
rechtlichen Schuldbegriff so zu bestimmen, dass er für
beide Positionen offen bleibt. Nach dem Münchner
Strafrechtswissenschaftler Claus Roxin, der sich aus-
drücklich als Agnostiker bekennt, »ist Schuld zu verste-
hen als unrechtes Handeln trotz normativer Ansprech-
barkeit.«/5/ Damit ist nicht mehr gemeint als die

psychische Fähigkeit einer Person, sich selbst zu steu-
ern, also auch auf Normen psychisch so zu reagieren,
dass sie diese in ihre Handlungssteuerung einbezieht.
Auch hier findet sich wieder das Argument der Norma-
lität, wenn Roxin feststellt, dass diese Steuerungsmög-
lichkeit »dem gesunden Erwachsenen in den meisten
Fällen gegeben ist.« Wer so beschaffen ist, wird »als frei
behandelt«, und dies sei eine »normative Setzung (…),
deren gesellschaftlicher Wert vom erkenntnistheoreti-
schen und naturwissenschaftlichen Problem der Wil-
lensfreiheit unabhängig ist.«

Die normative Natur jener Entscheidung hat schließ-
lich einige Rechtswissenschaftler auch dazu geführt, den
Schuldbegriff gänzlich von jeglicher Freiheitsunterstel-
lung abzulösen und nur noch normativ oder funktional
zu bestimmen./6/ Als schuldig gilt dann derjenige Delin-
quent, dessen Bestrafung nötig ist, um einen gesell-
schaftlich gewollten Zweck zu erreichen. Sei es die Ab-
schreckung potenzieller künftiger Straftäter, sei es die
Wiederherstellung oder Bekräftigung des Vertrauens der
Allgemeinheit in die Geltung der Rechtsnormen und die
Unverbrüchlichkeit der Rechtsgüter, das durch die Straf-
tat erschüttert wurde. Ob und in welchem Maße eine
Gesellschaft durch Rechtsverletzungen irritiert ist, hängt
von ihren Funktionsbedingungen und normativen Ent-
scheidungen ab. Dass zum Beispiel das fehlende Wissen
über das Unrecht einer Tat Schuld ausschließt, ist eine
relativ junge Entscheidung. Über viele Jahrhunderte
galt der konträre Satz, dass Unkenntnis nicht vor Strafe
schütze (error iuris nocet). Freilich kann die Gesellschaft
den Delinquenten nicht beliebig für ihre Zwecke ein-
spannen. Dann müsste eine fahrlässige Tötung im Stra-
ßenverkehr aus Gründen der Abschreckung härter best-
raft werden als ein Mord. Deshalb fungiert der
Schuldbegriff gleichzeitig als normative Grenze für prä-
ventives Strafen. Die Zweckstrafe muss in einem ange-
messenen Verhältnis zur Tat und zum Grad des Ver-
schuldens stehen. Wer in einer schwierigen Lage, aber
noch schuldhaft, fremde Rechtsgüter verletzt, verdient
weniger Strafe als derjenige, der aus purem Eigennutz
handelt. Diese Unterscheidungen lassen sich jedoch
nicht ohne Blick auf die Grade der Freiheit und der in-
neren Beteiligung des Delinquenten machen./7/

Drei Modelle, wie sich das Strafrecht
zu den Ergebnissen der Hirnforschung
verhalten kann

In dieser Situation bleiben dem Strafrecht und der Straf-
rechtswissenschaft im Wesentlichen drei Optionen, die
auch in der Vergangenheit immer schon in unterschied-
lichem Umfang und mit mehr oder weniger weit rei-
chenden Konsequenzen ausgeübt worden sind:

(1) Man lässt alles so, wie es ist, revidiert allenfalls im
Rahmen des § 20 StGB diejenigen Kriterien, die sich auf
die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit aufgrund einer
Krankheit nach den neuesten Erkenntnissen der Neuro-
wissenschaften oder anderen Naturwissenschaften be-
ziehen. Das Strafrecht koppelt sich aber nicht von der
alltäglichen Zuschreibungspraxis von Freiheit und Ver-
antwortung ab, wie sie in unserer Gesellschaft stattfin-
det, und bedient sich der gleichen Sprache – unabhängig
davon, ob wir determiniert sind oder nicht. Das Straf-
recht verfeinert und formalisiert lediglich die Zurech-
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nungskriterien und die Verfahren, in denen über die
Schuld des Delinquenten entschieden wird. Für diese
Option spricht, dass sie mit dem gesellschaftlich prakti-
zierten Selbstverständnis übereinstimmt und mit den
grundlegenden Strukturen, Institutionen und Prinzi-
pien, die für eine gerecht geordnete Gesellschaft von
gleichen und freien Bürgerinnen und Bürgern konstitu-
tiv sind (Verfassung und Grundrechte, repräsentative
Demokratie, unabhängige Gerichte, Eigentumsrechte

und Vertragsfreiheit). Die spätestens seit der Aufklärung
sich mit jedem Wechsel einer paradigmatischen Natur-
wissenschaft wiederholenden Kontroversen über den
Determinismus – von der Physik über die Psychologie
zur Biologie – haben das Schuldstrafrecht nur an der Pe-
ripherie, nicht jedoch im Zentrum zu verändern ver-
mocht. Allerdings könnte sich dies ändern, wenn es den
Hirnforschern gelingen sollte, unser Menschenbild
grundlegend zu wandeln.
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che zu haben, bewirkt werden kann./9/ Dann ist aber
Freiheit nicht mehr vom Zufall abzugrenzen – und im
Recht ist niemand für Zufälle verantwortlich. Die Alter-
native wäre ein metaphysischer, von der Naturkausali-
tät vollständig abgelöster Freiheitsbegriff, mit dem sich
aber nicht erklären lässt, wie die Welt des freien Geistes
in der Welt der Natur etwas verursachen könnte, ohne
selbst zur Natur zu werden. Am aussichtsreichsten er-
scheinen solche Versuche, die nicht bestreiten, dass wir
in einer kausal geschlossenen, determinierten Welt leben,
jedoch die Art und Weise der Determination des Men-
schen durch seinen eigenen Geist anspruchsvoller und
komplexer beschreiben, als die Neurowissenschaften es
tun. Die normale Determination, an die das Strafrecht
mit seinem Regel-Ausnahme-Modell der Schuldzu-
schreibung anknüpft, wird hier also philosophisch de-
taillierter entschlüsselt. Im Wesentlichen handelt es sich
dabei um die Vermutung, dass freies Handeln durch
Gründe bestimmt wird, für die menschliche Gehirne
durch eine kulturelle Programmierung empfänglich ge-
macht worden sind./10/

(3) Man zieht aus den deterministischen Hypothesen
der Neurowissenschaften die radikale Konsequenz, den
Schuldbegriff des Strafrechts abzuschaffen, ersetzt ihn
durch neurowissenschaftliche Kategorien und schafft
dann allerdings folgerichtig auch die Strafe ab, um sie
durch Schutzmaßnahmen der Gesellschaft gegen ge-
fährliche Individuen zu ersetzen.

Die dritte Konsequenz wird indes auch von den meisten
Hirnforschern gefürchtet./11/ Von ihnen verstehen sich
die meisten als Repräsentanten eines aufklärerischen
Humanismus, der Menschen von den belastenden Fol-
gen einer Illusion befreien will, ähnlich den Kämpfern
gegen die Hexenprozesse in der frühen Neuzeit. Ein auf
Willensfreiheit gegründeter Schuldvorwurf wäre dann
ebenso falsch wie der Glaube, bestimmte Menschen
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Prof. Dr. Klaus Günther, 48, ist Professor für Rechts-
theorie, Strafrecht und Strafprozessrecht am Fachbe-
reich Rechtswissenschaft; er beschäftigt sich seit sei-
ner Habilitationsschrift über »Schuld und kommuni-
kative Freiheit« mit der Frage, wie in modernen Gesell-
schaften Verantwortung zwischen Individuum und Ge-
sellschaft verteilt wird und welche Verteilungskriterien
gerecht sind. In diesem Zusammenhang setzt er sich
auch mit den naturalistischen Herausforderungen der
Verantwortung auseinander, unter anderem im Rahmen
eines interdisziplinären Forschungsprojekts der Volks-
wagen-Stiftung über »Kontrolle und Verantwortung«.

Der Autor

(2) Man lässt sich auf die wissenschaftlichen Kontrover-
sen über Determinismus und Indeterminismus ein, um
den Schuldbegriff eventuell zu revidieren. Dabei zeigt
sich indes, dass das Strafrecht nicht nur an naturwissen-
schaftliche, sondern auch an philosophische Kontrover-
sen gebunden wird./8/ Hier finden sich wiederum ver-
schiedene Versionen eines starken und schwachen
Determinismus, Indeterminismus und eines mit dem
Determinismus vereinbaren kompatibilistischen Frei-
heitsbegriffs [siehe auch Marcus Willaschek »Warum
die Hirnforschung die Willensfreiheit nicht in Frage stel-
len kann«, Seite 51, und Matthias Vogel »Warum Zwei-
fel am omnipotenten Erklärungsansatz der Hirnforscher
begründet sind«, Seite 41]. Ein starker Determinismus
würde dazu zwingen, unser alltägliches freiheitliches
Selbstverständnis und damit auch die darauf gründen-
den Strukturen, Institutionen und Prinzipien (und also
nicht nur das Schuldstrafrecht, sondern das Recht über-
haupt!) aufzugeben. Dagegen müsste der Indeterminis-
mus entweder nachweisen, dass es eine Art Lücke in
der kausal geschlossenen Welt der Natur gibt, in der
eine Handlung aus Freiheit, das heißt, ohne eine Ursa-
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